




Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan Nr. 163 
- Floßhafenstraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 23.07.1993 Es gilt die BauNVO 1990 

Zum Schutz der außerhalb des Plangebietes liegenden Wohngebiete wird das Industriegebiet gem.  
§ 1 (4) 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) gegliedert: 

1. Nicht zulässig sind Betriebe und Anlagen, die in der Abstandsliste zum Runderlaß des Ministeri-
ums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 21.03.1990 (Abstandserlaß) unter den 
lfd. Nrn. 1-6 (Abstandsklasse I) aufgeführt sind. 

2. Im Bereich bis 1000 m Abstand von der nächstliegenden Wohnbebauung sind die im Abstands-
erlaß unter der lfd. Nrn 7-22 (Abstandsklasse II) aufgeführten Betriebe und Anlagen unzulässig. 

3. Ausnahmsweise sind Betriebe der jeweils nächsthöheren Abstandsklasse zulässig, wenn der 
ansiedlungswillige Betrieb die Einhaltung entsprechend niedriger Immissionswerte nachweist 
oder wenn nach neueren Erkenntnissen der Störungsgrad eine Verringerung des Abstandes 
zuläßt. 

Ausnahmsweise kann, soweit es erforderlich ist, der öffentliche Straßenraum von privaten Leitungen 
und Fördereinrichtungen gequert werden, sofern das Lichtraumprofil von 4,5 m über Oberkante Straße 
freigehalten wird. 

Eine Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhen kann für einzelne Gebäude (Silos etc.) aus-
nahmsweise zugelassen werden, sofern die Überschreitung betriebstechnisch notwendig ist. 

Der festgesetzte Pflanzstreifen ist gem. § 9 (1) 25 a BauGB mit Gehölzen und Sträuchern der poten-
tiellen natürlichen Vegetation wie folgt zu bepflanzen: 

1. Je 10 m Grundstückslänge ist mind. 1 Dreiergruppe baumartiger Gehölze II. Ordnung, mind. 
2,0-2,5 m hoch, zu pflanzen. Entsprechende Gehölze sind z. B. Hainbuche, Eberesche, Feld-
ahorn, Vogelkirsche, Traubenkirsche 

2. Über die gesamte Breite des Streifens sind Sträucher zu pflanzen. Hier eignet sich z. B. Hasel, 
Weißdorn, Hundrose, Schlehe, Roter Hartriegel, Gemeiner Liguster, Gewöhnlicher Schneeball. 




